
Wahlordnung 
für den Kinder- und Jugendbeirat 

der Gemeinde Appen 
 

 
Aufgrund des § 4 Abs. 3 der Satzung für den Kinder- und Jugendbeirat der Gemein-
de Appen hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Appen am           folgende 
Wahlordnung beschlossen: 
 
 

§  1 
 
Die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates werden von den Wahlberechtigten in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. 
 
 

§  2 
 
Wahlberechtigt (aktives Wahlrecht) und wählbar (passives Wahlrecht) sind alle Kin-
der und Jugendlichen zwischen dem vollendeten 12. und dem vollendeten 18. Le-
bensjahr, die im Zeitpunkt der Wahl seit mindestens drei Monaten mit dem Haupt-
wohnsitz in Appen gemeldet sind. 

 
§  3 

 
(1) Alle Wahlberechtigten sind von der Gemeinde rechtzeitig, mindestens jedoch 

sechs Wochen vor der Wahl, schriftlich auf  die Wahl des  Kinder- und  Ju-
gendbeirates sowie auf die Möglichkeit zur Kandidatur für den Beirat hinzu-
weisen. 

 
(2) Die Wahlvorschläge müssen spätestens eine Woche vor dem Wahltermin im 

Bürgerbüro der Gemeinde Appen oder im Jupita eingereicht werden. Mit dem 
Wahlvorschlag muss die Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers einge-
reicht werden, dass sie oder er mit der Aufnahme des Namens auf die Stim-
menzettel einverstanden und bereit ist, bei einer eventuellen Wahl ein Mandat 
im Kinder- und Jugendbeirat anzunehmen. 

 
§ 4 

 
(1) Der  Wahlleiter ist der Bürgermeister. 

 
(2) Er setzt den Zeitraum der Wahl fest und bestimmt die Örtlichkeiten zur Durch-

führung der Wahl. 
 

§ 5 
 

(1) Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln.  
(2) Auf dem Stimmzettel werden die Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfol-

ge der Namen aufgeführt. Der Stimmzettel darf nur die Namen, Geburtsdaten 
und Anschriften der Kandidatinnen und / oder Kandidaten enthalten. 
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§ 6 

 
(1) Der Wahlleiter bestimmt während der Wahl einen Wahlvorstand. Dieser be-

steht aus einem Stimmenzähler und einem Schriftwart. 
 

(2) Jeder Wahlberechtigte hat bis zu vier Stimmen, jedoch maximal nur eine 
Stimme pro Bewerber.  

 
(3) Die Stimmzettel werden durch die Wahlleiter ausgeteilt und eingesammelt und 

unter Leitung des Wahlleiters vom Stimmenzähler ausgezählt.  
 

(4) Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das von dem Wahlleiter zu ziehende Los.  
Nicht gewählte Bewerber werden nach der Anzahl der bei der Wahl auf sie 
entfallenden Stimmen in einer „Warteliste“ geführt. Sie ersetzten bei Bedarf 
ausscheidende Mitglieder. 

 
 

§ 7  
 

Sollten nicht ausreichend Bewerber für die Wahl zur Verfügung stehen. Erklärt der 
Wahlleiter die Wahl als gescheitert. Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und So-
ziales wird dann während der nächsten Sitzung entsprechend informiert und berät 
dann über die Durchführung einer Neuwahl. 
 

§ 8 
 

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt das Wahlergebnis der Versammlung 
bekannt.  

 
(2) Über  die Wahlhandlung und die Wahlergebnisse ist von dem Schriftführer ei-

ne Wahlniederschrift zu fertigen, die vom Wahlleiterer und dem Schriftführer 
zu unterschreiben ist.  

 
(3) Die Wahlprüfung wird durch den Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und So-

ziales der Gemeinde vorgenommen, der zu diesem Zweck die Wahlunterlagen 
einsehen kann. 

 
 

§ 9 
 
Die erste (konstituierende) Sitzung des neu  gewählten Kinder- und Jugendbeirates 
findet spätestens einen Monat nach der Wahl statt. Zu dieser Sitzung lädt der Bür-
germeister ein. Er leitet die Sitzung bis zur Wahl der/des Vorsitzenden und verpflich-
tet die Mitglieder zur Verschwiegenheit. 
Anschließend leitet der Vorsitzende des Kinder- und Jugendbeirates die Sitzung. 
 

 
§  10 
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Soweit diese Wahlordnung Einzelheiten ungeregelt lässt, gelten die Bestimmungen 
des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes für das Land Schleswig-Holstein entspre-
chend. 
 

 
§  11 

 
Die Gemeinde Appen ist berechtigt, die für die Durchführung der Wahl erforderlichen 
personenbezogenen Daten der  Wahlberechtigten – insbesondere der Bewerberin-
nen und Bewerber – gem. § 10 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetz zu erheben. Zu den 
erforderlichen Daten gehören der Name, die Anschrift und das Geburtsdatum. 
 

 
§  12 

 
Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Appen, den  
 
Gemeinde Appen 
 
 
(Banaschak) 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 


